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Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 ROG 

Auszug aus dem Umweltbericht zur Änderung des Regionalplans Münsterland 

zur Anpassung an den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfahlen sowie 

den Bunderaumordnungsplan Hochwasserschutz, S. 144-146: Kapitel 10 – 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung bzw. Umsetzung 

der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen und die Maßnahmen dafür im 

Umweltbericht zu benennen. Zweck der Überwachung ist es unter anderem frühzeitig 

unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  

Gemäß § 4 LPlG NRW obliegt den Regionalplanungsbehörden - für den Regionalplan 

Münsterland somit der Bezirksregierung Münster - die Überwachung der mit der Anpassung 

des Regionalplans prognostizierten erheblichen Auswirkungen.  

Die Überwachung muss sich auf die erheblichen Auswirkungen des Plans auf die Umwelt 

beziehen. Gemäß dem Leitfaden der Europäischen Kommission handelt es sich dabei in der 

Regel um die im Umweltbericht beschriebenen Auswirkungen (EU Kommission 2003). 

Weiterhin wird erläutert, dass unter den zu überwachenden unvorhergesehenen, negativen 

Auswirkungen vornehmlich Unzulänglichkeiten der Prognosen des Umweltberichtes oder ein 

veränderter Kontext im Vergleich zu dem im Umweltbericht angenommenen zu verstehen sind. 

Um diesen Anforderungen zu entsprechen, werden Indikatoren für die Überwachung der 

Umweltauswirkungen der Durchführung des Regionalplans Münsterland benannt, welche die 

im Umweltbericht prognostizierten erheblichen Auswirkungen und ggf. Unzulänglichkeiten der 

Prognosen erfassen.  

Die Überwachung muss, entsprechend der Umweltprüfung, dem Inhalt und Detaillierungsgrad 

des Regionalplans angemessen ausgestaltet werden. Aus Gründen der Plausibilität und 

Praktikabilität sollte sie in enger Anlehnung an die Methodik der Umweltprüfung erfolgen. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Umweltprüfung orientiert sich die Auswahl der 

Indikatoren daher sowohl an den wesentlichen Wirkfaktoren der Planfestlegungen (siehe Kap. 

5.3.1 des Umweltberichtes) als auch an den Umweltzielen (siehe Kap. 3 des Umweltberichtes), 

die als Bewertungsmaßstab für die Auswirkungsprognose herangezogen wurden.  

Ergänzend ist festzuhalten, dass sich Wirkungsumfang und -intensität der Planfestlegungen 

auf der Ebene des Regionalplans häufig nicht konkret und abschließend einschätzen lassen, 

da die Planfestlegungen durch die nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen 

konkretisiert werden. Ergänzend zu den ausgewählten Indikatoren wird daher empfohlen – 

auch im Sinne einer Abschichtung –, auf den nachfolgenden Planungsebenen, soweit 

erforderlich, ein konkreteres Monitoring der Umweltauswirkungen durchzuführen.  

Ein weiteres Argument für die Auswahl der Monitoringindikatoren ist der weitestmögliche 

Rückgriff auf vorhandene Überwachungsmechanismen, um Doppelarbeit zu vermeiden. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass sich auch diese teilwiese noch im Aufbau bzw. der Entwicklung 
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befinden (bspw. Lärmkartierungen nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, die bspw. erst für 

bestimmte Ballungsräume vorliegen). Da jedoch davon auszugehen ist, dass sich die 

Überwachungsmechanismen zukünftig weiterentwickeln werden, werden diese bereits in das 

Monitoringkonzept aufgenommen. 

Vor dem Hintergrund der wesentlichen Wirkfaktoren der Planfestlegungen des Regionalplans 

Münsterland sowie bestehender Monitoringsysteme werden daher die in Tab. 10-1 

dargestellten und beschriebenen Monitoringindikatoren ausgewählt.  

Bei der Auswertung der Indikatoren ist zu berücksichtigen, dass diese sich auf das gesamte 

Gebiet des Landes NRW beziehen, so dass ausschließlich ein Vergleich der Entwicklungen 

des Regionalplans mit dem landesweiten Trend möglich ist. Es ist daher zu empfehlen, die 

bestehenden Indikatoren in Bezug auf den Geltungsbereich des Regionalplans Münsterland 

auszuwerten. 

Tab. 10-1 enthält Empfehlungen für geeignete Indikatoren sowie wesentliche Informationen 

zur Operationalisierung dieser Indikatoren. Die Tabelle gibt für jeden Indikator Aufschluss über 

die relevanten Umweltziele, die voraussichtlich von der Umweltauswirkung, die der Indikator 

abbildet, betroffenen Schutzgüter, die Datenerfordernisse, Zuständigkeiten und 

Erhebungsintervalle. 

Ergänzend zu dem vorgeschlagenen Monitoringkonzept empfiehlt es sich, die für Umwelt- und 

Gesundheitsbelange zuständigen Behörden mit der Information über die Annahme des Plans 

um eine Rückmeldung zu bitten, wenn im Zuständigkeitsbereich der Behörden 

Umweltveränderungen auftreten, die mit dem Plan in Zusammenhang stehen könnten. 

Hierdurch können auch der Art nach unvorhergesehene Umweltauswirkungen erfasst werden. 

Eine derartige Rückmeldung zu Umweltveränderungen oder unvorhergesehenen 

Umweltauswirkungen, die mit dem Plan in Zusammenhang stehen könnten, ist bspw. im 

Rahmen des landesplanerischen Verfahrens gem. § 34 LPlG NRW oder im Zuge der 

gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen der Regionalplanungsbehörde in anderen 

Fachplanungen denkbar. 
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Tab. 10-1: Empfehlungen für Monitoringindikatoren für die Anpassung des Regionalplans Münsterland   

 

Monitoring-
indikator 

Umweltziele Betroffene  
Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständigkeiten Erhebungs-intervall 

Flächenverbrauch  Sparsamer und schonender 
Umgang mit Grund und Boden 
und Sicherung der natürlichen 
Bodenfunktionen; Begrenzung 
von Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß (§ 1 
BBodSchG. § 1 BNatSchG,  
§ 1 LBodSchG, § 2 ROG) 

Boden, Fläche, Flora / 
Fauna / Biodiversität, 
Wasser, Landschaft, 
Klima / Luft, Mensch, 
Kultur- / Sachgüter 

Angaben zum 
Flächenverbrauch aus 
dem 
Siedlungsflächenmonitori
ng gemäß § 4 Abs. 4 

LPlG NRW 

Bezirksregierung Münster 3-Jahres-Turnus 

Auswirkungen 
durch Lärm auf 
den Menschen 
und die 
menschliche 
Gesundheit 

 Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf den 
Menschen durch Lärm, 
(Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG, § 47 a-f 
BImSchG, § 2 ROG, §§ 1, 48 
BImSchG, 16., 18., 26. und 39. 
BImSchV, TA Lärm) 

 Sicherung und Entwicklung des 
Erholungswertes von Natur und 
Landschaft (§ 1 BNatSchG) 

 Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft 
sowie des Erholungswertes (§ 
1 BNatSchG, § 2 ROG) 

Menschen / menschliche 
Gesundheit, Flora / 
Fauna  / Biodiversität, 
Landschaft 

Lärmbelastungen auf der 
Grundlage der 
Lärmkartierung nach EG-
Umgebungslärmrichtlinie1 

Städte, Gemeinden /  
LANUV 

5-Jahres-Turnus 

Luftqualität  Schutz vor schädlichen 
Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit 
durch Luftverunreinigungen 
(Richtlinie 2008/50/EG über 
Luftqualität und saubere Luft 
für Europa, § 2 ROG, 
Geruchsimmissionsrichtlinie 
GIRL, Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie, §§ 1, 

Menschen / menschliche 
Gesundheit, Flora / 
Fauna / Biodiversität, 
Klima / Luft 

Luftqualitätsüberwachun
gsmessnetz 
(Messpunkte) zur 
Erfassung insbesondere 
der Parameter SO2, 
NO/NO2, O3, OM10, 
PM2,5 

LANUV kontinuierlich 

  Staubniederschlag inkl. 
Inhaltsstoffe 
(Schwermetalle) 

LANUV regelmäßige 
Datenerhebung (28-32 
Tage) 
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Monitoring-
indikator 

Umweltziele Betroffene  
Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständigkeiten Erhebungs-intervall 

48 BImSchG, 39. BImSchV, 
TA Luft) 

 Vermeidung von 
Beeinträchtigungen der Luft 
und des Klimas (§ 1 

BNatSchG, § 1 BImSchG) 

 Verringerung der 
Gesamtsumme der 
Treibhausgasemissionen in 
Nordrhein-Westfalen bis zum 
Jahr 2020 um mindestens 25 
Prozent und bis zum Jahr 
2050 um mindestens 80 
Prozent im Vergleich zu den 
Gesamtemissionen des 
Jahres 1990 (§ 3 (1) 

Klimaschutzgesetz NRW) 

Auswirkungen 
durch Barrieren / 
Verdrängung, 
Kollision, Lärm, 
visuelle Wirkungen 

auf Arten 

 Schutz wild lebender Tiere, 
Pflanzen, ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume, der 
biologischen Vielfalt (FFH-
Richtlinie 92/43/EWG, 
Vogelschutzrichtlinie 
79/409/EWG, Nationale 
Strategie zur biologischen 
Vielfalt, §§ 1, 23, 30, 32, 33, 44 
BNatSchG, § 2 ROG) 

Flora / Fauna / 
Biodiversität 

Angaben zum 
Erhaltungszustand der 
FFH-Arten in den 
biogeographischen 
Regionen (atlantisch / 
kontinental) sowie 
Angaben zum Zustand 
der Population der Arten 
und zur Habitatqualität 
aus dem FFH-
Artenmonitoring2 

LANUV Turnus artspezifisch 
zwischen 2-6 Jahren 

 Angaben zum 
Bestandstrend der 
besonders 
artenschutzrelevanten 
Vogelarten (Anzahl 
Brutreviere) aus dem 
Monitoring ‚EU-
Vogelarten‘2 

 

LANUV Turnus artspezifisch 
zwischen 1-10 Jahren  
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Monitoring-
indikator 

Umweltziele Betroffene  
Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständigkeiten Erhebungs-intervall 

   Angaben zum Zustand 
und zur Veränderung von 
Landschaften und 
Biotoptypen einschließlich 
der Erhaltungszustände 
häufiger FFH- 
Lebensraumtypen;  

Angaben zum Zustand 
und zur Veränderung von 
Artenvielfalt, Vorkommen 
und Verbreitung höherer 
Pflanzen und aller 
häufiger Brutvogelarten 
(inkl. neobiotischer und 
klimasensitiver Arten); 

landesweite Indikatoren; 

Daten für die Ermittlung 
EU-weiter Indikatoren; 

Daten zu High Nature 
Value Farmland – 

Flächen; 

Daten zu Vorkommen von 
gentechnisch veränderten 

Organismen2 

LANUV kontinuierliche 
Datenerhebung 

   Erhaltungszustand, 
Flächenentwicklung und 
floristisches Artinventar 
aller in NRW 
vorkommenden seltenen 
und sehr seltenen FFH-
Lebensraumtypen und 
gesetzlich geschützten 
Biotope (§30 BNatSchG / 
§42 LNatSchG) aus dem 
Biotopmonitoring2 

LANUV kontinuierliche 
Datenerhebung 
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Monitoring-
indikator 

Umweltziele Betroffene  
Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständigkeiten Erhebungs-intervall 

Auswirkungen auf 
das Grundwasser 
sowie 
Oberflächengewäs
ser 

 Schutz der Gewässer vor 
Schadstoffeinträgen 
(Kommunale Abwasserrichtlinie 
91/271/EWG sowie Richtlinie 
über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen 
Gebrauch 98/83/EG, § 27 
WHG) 

 Erreichen eines guten 
mengenmäßigen und 
chemischen Zustands des 
Grundwassers (§ 47 WHG, Art. 

4 WRRL) 

 Erreichen eines guten 
ökologischen Zustands / 
Potenzials und eines guten 
chemischen Zustands der 
Oberflächengewässer (§ 29 

WHG, Art. 4 WRRL);  

 Sicherung sämtlicher 
Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als 
Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen (§ 6 WHG, § 2 LWG, 
§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

Grundwasser / 
Oberflächengewässer, 
Flora / Fauna / 
Biodiversität 

Angaben zur Qualität der 
Oberflächengewässer 
sowie des Grundwassers 
aus dem Monitoring 
Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) sowie dem 
chemischen und 
biologischem Monitoring 
der Oberflächengewässer 
in NRW zur Umsetzung 
der WRRL 2 und 3 

LANUV Überblicksmessstellen  
13 - 26 x jährlich 

Auswirkungen 
durch visuelle 
Beeinträchtigunge
n  

 Bewahrung von historisch 
gewachsenen 
Kulturlandschaften vor 
Verunstaltung, Zersiedelung 
und sonstigen 
Beeinträchtigungen; Schutz 
von Denkmälern (§ 1 
BNatSchG, § 2 ROG, § 1 
DSchG) 

 Bewahrung von 
Naturlandschaften vor 
Verunstaltung, Zersiedelung 

Mensch, Kultur- und 
Sachgüter, Landschaft 

Angaben zur Qualität der 
regional bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche 
sowie der Erreichung der 
jeweiligen Ziele auf der 
Basis der Fortschreibung 
des Fachbeiträge 
Kulturlandschaft 

LWL kein regelmäßiger Turnus 
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Monitoring-
indikator 

Umweltziele Betroffene  
Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständigkeiten Erhebungs-intervall 

und sonstigen 
Beeinträchtigungen (§ 1 

BNatSchG, § 2 ROG) 

 Sicherung und Entwicklung des 
Erholungswertes von Natur und 
Landschaft (§ 1 BNatSchG) 

1 vgl. http://www.umgebungslaerm.nrw.de 

2 vgl. https://indikatoren-lanuv.nrw.de/umweltmonitoring-nrw/   

3 vgl. https://www.flussgebiete.nrw.de/gewaesserueberwachung-monitoring-610  

 


